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Beschlüsse der 19. Sitzung des Kreistages Bautzen am 26. September 2011 
 
Beschluss Nr. 1/540/11  
Der Kreistag stellt fest, dass in der Person des Herrn Kreisrates Dieter Käbisch – CDU 
– ein wichtiger Grund im Sinne des § 16 SächsLKrO vorliegt, und beschließt sein 
Ausscheiden aus dem Kreistag Bautzen. 
Gemäß § 30 Abs. 2 SächsLKrO i.V.m. § 22 Abs. 4 KomWG rückt als festgestellte 
Ersatzperson im Wahlkreis 11 Herr Lothar Kunze – CDU – nach. 
 
Beschluss Nr. 1/546/11  
1. Der Kreistag stellt fest, dass Herr Kreisrat Klaus Dietrich – Die Linke – wegen 

Verlust der Wählbarkeit (§ 27 SächsLKrO) aus dem Kreistag Bautzen ausscheidet. 
2. Gemäß § 30 Abs. 2 SächsLKrO i.V.m. § 22 Abs. 4 KomWG rückt als festgestellte 

Ersatzperson im Wahlkreis 4 Herr Diethold Tietz – Die Linke – nach. 
 
Beschluss Nr. 1/545/11  
Der Kreistag entlastet den Verwaltungsrat der Kreissparkasse Bautzen für den 
Jahresabschluss 2010. 
 
Beschluss Nr. 1/547/11  
Der Kreistag beschließt, aus dem Jahresüberschuss 2010 der Kreissparkasse Bautzen 
einen Betrag in Höhe von 950.400,95 EUR (brutto) dem Landkreis Bautzen 
auszuschütten und diesen zur Ausgabenfinanzierung des Kreishaushaltes zu 
verwenden. 
 
Beschluss Nr. 1/531/11  
Aufgrund von Veränderungen verfügbarer Fördermöglichkeiten im Schulhaus- und 
Sportstättenbau werden für die Realisierung der im Haushalt 2011/12 geplanten 
Maßnahmen des Landkreises im Wirkungsbereich dieser Fördermöglichkeiten 
folgende Veränderungen beschlossen: 
1. Für die Rückverlagerung der MS Rödertal nach Großröhrsdorf werden 500.000 € 

im Haushaltsjahr 2011 als Eigenmittel zusätzlich bereitgestellt. 
2. Das Gymnasium Bischofswerda, 2. BA wird bei Förderung entsprechend dem 

Haushaltsplan ab 2012 realisiert. 
3. Für die MS Cunewalde werden 120.000 € Eigenmittel für Planungszwecke im 

Haushalt 2011 zusätzlich bereitgestellt. 
4. Die Realisierung des Vorhabens Sporthalle Großröhrsdorf wird vorerst 

zurückgestellt, die geplanten Eigenmittel des Jahres 2011 werden in Höhe von 1,1 
Mio. € gesperrt. 

5. Die Planung des Vorhabens BSZ Wirtschaft und Technik Bautzen wird bis zur 
Genehmigungsplanung fertig gestellt und dafür werden 620.000 € Eigenmittel in 
2011 zusätzlich zur Verfügung gestellt. 

Die bauliche Realisierung der Maßnahmen 4 und 5 wird nach erneuter 
Beschlussfassung im Kreistag begonnen, sobald dem Landkreis die konkreten 
Förderkonditionen des Vorhabens 2 und der Schulbauförderung ab 2012 bekannt sind 
und sich hieraus finanzielle Möglichkeiten zur Realisierung ergeben. 
 
Beschluss Nr. 1/542/11  
1. Der Kreistag beschließt den Kauf von 8,75 % der Gesellschaftsanteile an der 

Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH durch den Landkreis 
Bautzen zu einem Nominalwert von 2.800 Euro. Der Landrat wird ermächtigt, den 
entsprechenden Notarvertrag abzuschließen.  
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2. Der Kreistag beschließt die außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 2.800 Euro für 
den Kauf der Gesellschaftsanteile. Die Deckung erfolgt aus HHSt: 79100.57000.  

3. Der Kreistag ermächtigt den Landrat in der Gesellschafterversammlung der 
Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH die mit dem 
Anteilserwerb in Zusammenhang stehende notwendige Änderung des 
Gesellschaftsvertrages zu beschließen. 

 
Beschluss Nr. 1/549/11  
Der Kreistag bestätigt die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der Lausitzer 
Technologiezentrum GmbH vom 07.07.2011: 
a) Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wird mit einer Bilanzsumme in Höhe von 

3.427.581,03 € festgestellt. 
b) Der Lagebericht zum 31.12.2010 wird genehmigt. 
c) Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 14.933,26 € und der Gewinnvortrag in Höhe von 

169.523,17 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
d) Der Geschäftsführung wird zum 31.12.2010 Entlastung erteilt. 
 
Beschluss Nr. 1/550/11  
Der Kreistag bestätigt den Umlaufbeschluss der Gesellschafterversammlung der 
Rossendorfer Technologiezentrum GmbH vom 31.08.2011: 
1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wird mit einer Bilanzsumme von 

3.099.495,20 EUR festgestellt. 
2. Der Lagebericht des Geschäftsführers zum Geschäftsverlauf 2010 wird genehmigt. 
3. Der Verlust beträgt 50.881,38 EUR. Der Ausgleich erfolgt über die Auflösung der 

Gewinnrücklage und aus dem Gewinnvortrag der Vorjahre. Der verbleibende 
Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

4. Der Geschäftsführung wird für das Wirtschaftsjahr 2010 Entlastung erteilt. 
 
Beschluss Nr. 1/551/11  
Der Kreistag ermächtigt den Landrat als Vertreter des Landkreises Bautzen in der 
Gesellschafterversammlung der Kamenzer Bildungsgesellschaft gGmbH folgende 
Beschlüsse zu fassen: 
a) Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wird mit einer Bilanzsumme von 

1.420.956,48 EUR festgestellt. 
b) Der Lagebericht zum 31.12.2010 wird genehmigt. 
c) Der Jahresüberschuss 2010 in Höhe von 21.318,21 EUR wird auf neue Rechnung 

vorgetragen. 
d) Der Geschäftsführung wird zum 31.12.2010 Entlastung erteilt. 
e) Dem Aufsichtsrat wird zum 31.12.2010 Entlastung erteilt. 
 
Beschluss Nr. 1/548/11  
1. Der Kreistag ermächtigt den Landrat in der Gesellschafterversammlung der 

Oberlausitz-Kliniken gGmbH folgende Beschlüsse zu fassen: 
a) Der Jahresabschluss 2010 der Oberlausitz-Kliniken gGmbH wird mit einem 

Jahresüberschuss von 2.174.820,16 Euro und einer Bilanzsumme von 
54.281.966,00 Euro festgestellt. 

b) Der Lagebericht des Geschäftsführers für den Geschäftsverlauf 2010 wird 
genehmigt. 

c) Dem Geschäftsführer wird für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt. 
d) Der Jahresüberschuss in Höhe von 2.174.820,16 Euro wird auf neue 

Rechnung vorgetragen. Den Festlegungen der §§ 57 ff. AO wird bezüglich der 
steuerlichen Rücklagenbildung und Ergebnisverwendung Rechnung getragen. 

e) Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt. 
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2. Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht werden zur Kenntnis 
 genommen. 
 
Beschluss Nr. 1/522/11  
1. Der Kreistag beschließt die Neufassung des „Gesellschaftsvertrages der 

Oberlausitz-Kliniken gGmbH“. 
2. Satz 2 des Beschlusses des Kreistages des ehemaligen Landkreises Bautzen vom 

15.07.2003, DS 3/578/03, 
   „Der Geschäftsführervertrag ist dem Kreistag zur Bestätigung vorzulegen.“ 
wird aufgehoben. 

 
Beschluss Nr. 1/523/11  
Der Kreistag beschließt die Neufassung des „Gesellschaftsvertrages der Oberlausitz 
Pflegeheim & Kurzzeitpflege gGmbH“. 
 
Beschluss Nr. 1/524/11  
Der Kreistag beschließt die Neufassung des „Gesellschaftsvertrages der Medizinische 
Versorgungszentren der Oberlausitz gGmbH“. 
 
Beschluss Nr. 1/520/11  
Der Kreistag stimmt der wesentlichen Veränderung der Medizinische 
Versorgungszentren der Oberlausitz gGmbH zu. Diese ergibt sich aus der Ausweitung 
der Tätigkeiten durch die Übernahme von Praxen an den Standorten Bautzen, 
Bischofswerda, Kirschau, Göda und Hoyerswerda gemäß Anlage 1.  
 
Beschluss Nr. 1/525/11  
Der Kreistag beschließt die Neufassung des „Gesellschaftsvertrages der  
OL Physio GmbH“. 
 
Beschluss Nr. 1/521/11  
Der Kreistag stimmt der wesentlichen Veränderung der OL Physio GmbH zu. Diese 
ergibt sich aus der Ausweitung der Tätigkeiten im Rahmen des Aufbaus und der 
Betreibung der ambulanten Rehabilitationseinrichtung in Bischofswerda.  
 
Beschluss Nr. 1/526/11  
1. Der Kreistag stimmt der Ausführung des Bauvorhabens „3. Bauabschnitt am 

Krankenhaus Bautzen“ einschließlich des zugehörigen Finanzierungsplanes nach 
Anlage 2 unter dem Vorbehalt der Bereitstellung der Fördermittel in Höhe von 
25.200.000 EUR zu. Voraussichtlicher bzw. beabsichtigter Baubeginn ist im 1. 
Halbjahr 2012. 

2. Der Landrat wird ermächtigt, die notwendigen Beschlüsse in der 
Gesellschafterversammlung zu fassen. 

3. Die vorgestellte Bauplanung, der Finanzierungsplan (Anlage 2), der vorläufige 
Wirtschaftsplan (Anlage 3) und das Betriebskonzept (Anlage 4) werden genehmigt.  

 
Beschluss Nr. 1/534/11  
Der Kreistag beschließt die Satzung des Landkreises Bautzen über die Erhebung von 
Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten 
(Kostensatzung - KostS). 
 
Beschluss Nr. 1/553/11  
Der Kreistag beschließt die 3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung des 
Landkreises Bautzen 
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Beschluss Nr. 1/543/11  
1. Der Kreistag Bautzen beruft die Kreisräte Dieter Käbisch und Erich Pest als 

Aufsichtsräte für den Aufsichtsrat der Flugplatz Kamenz GmbH ab. 
2. Der Kreistag Bautzen entsendet gemäß § 14 Abs. 3 des Gesellschaftervertrages  

   Herrn Steffen Domschke 
   Herrn Kreisrat Erich Pest 
als Mitlieder in den Aufsichtsrat der Flugplatz Kamenz GmbH. 

 
 
Beschluss Nr. 1/544/11  
1. Der Kreistag Bautzen beruft Steffen Domschke sowie die Kreisräte Dieter Käbisch, 

Heiko Driesnack, Roland Dantz und Gerhard Lemm für den Aufsichtsrat der 
Kamenzer Bildungsgesellschaft gGmbH ab. 

2. Der Kreistag Bautzen entsendet gemäß § 10 Abs 2 Gesellschaftervertrag  
Herrn Steffen Domschke 
Herrn Kreisrat Heiko Driesnack 
Herrn Kreisrat Lothar Kunze 
Herrn Kreisrat Roland Dantz 
Herrn Kreisrat Gerhard Lemm 
als Mitglieder in den Aufsichtsrat der Kamenzer Bildungsgesellschaft gGmbH. 

 
Beschluss Nr. 1/530/11  
Das Leistungsverzeichnis zur Erarbeitung eines Abfallwirtschaftskonzeptes 
(Kreislaufwirtschaftskonzeptes) für den Landkreis Bautzen wird bestätigt. 
 
Beschluss Nr. 1/518/11  
Der Landkreis Bautzen überträgt die Ganztagsbetreuung nach Sächsischem 
Schulgesetz an der Schule zur Lernförderung in Kamenz ab dem 01.01.2012 an die 
AWO Lausitz, Pflege- und Betreuungs gGmbH 
 
Beschluss Nr. 1/519/11  
Der Landkreis Bautzen überträgt die Ganztagsbetreuung nach Sächsischem 
Schulgesetz an der Schule zur Lernförderung in Bischofswerda ab dem 01.01.2012 an 
die AWO Kreisverband Bautzen e. V.  
 
Beschluss Nr. 1/535/11  
Der Kreistag ermächtigt den Landrat unter Anwendung von § 10 Abs. 4 der 
Hauptsatzung zur Vergabe der Bauleistungen (Los 1) für den Ersatzneubau der 
Brücke (Bw 4) über die Spree im Zuge der K 7202 in Sohland als Maßnahme der 
Hochwasserschadensbeseitigung vom 07./08.08.2010 bis zu einer Vergabesumme 
von 1.500.000 EUR. 
Die Vergabeentscheidung ist in der nächstfolgenden Sitzung des Technischen 
Ausschusses mitzuteilen.  
 
Beschluss Nr. 1/533/11  
Gemäß § 32 Abs. 2 SächsLKrO beschließt der Kreistag den Terminplan für die 
Sitzungen des Kreistages und der Ausschüsse für das Sitzungsjahr 2012, den 
Sitzungsort (Landratsamt Bautzen) sowie den Sitzungsbeginn 17.00 Uhr. 
 
 
 
 


